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der Gemeinde Gemmingen                                         
mit Ortsteil Stebbach

Januar

14.01.2021, 14.30 Uhr Blutspendeaktion des DRK in der Kraichgauhalle Gemmingen – Termin bereits ausgebucht

Veranstaltungskalender

Bücherei Gemmingen

Aufgrund des allgemeinen Lockdowns bleibt die Bücherei vorerst für 
 Besucher geschlossen. Wir sind zu den Öffnungszeiten aber telefonisch er-
reichbar,  bearbeiten Ihre E-Mails und Bestellungen über den Internetkatalog.  
Außerhalb der Öffnungzeiten liefern wir die von Ihnen bestellten Medien-
pakete aus.

Alle Leihfristen sind bis zum 2. Februar 2021 verlängert.

Auch während des Lockdowns sind wir für Sie da –  
nutzen Sie unseren Lieferservice!
• Stöbern Sie in unserem Internet-Katalog www.bibkat.de/gemmingen

•  Melden Sie sich auf Ihrem Leserkonto an und merken Sie sich per 
Klick die gewünschten Titel vor. Oder: Schreiben Sie uns eine E-Mail 
mit Ihren Wünschen. Oder: Nennen Sie uns Ihre Wünsche telefonisch. 
(07267/911459).

• Wir stellen Ihr Medienpaket zusammen.

•  Dienstags bzw. donnerstags vormittags liefern wir die von Ihnen gewünsch-
ten Medien ans Haus und nehmen Ihre Rückgaben mit.

Alles Aktuelle rund um die Bücherei: www.bibkat.de/gemmingen
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Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 08.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  
 
Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

   

NEU

+

Ausgangsbeschränkungen
Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:
 
Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.
• Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern, 
   Plakatierungen oder Informationsstände nach 
   behördlicher Genehmigung möglich.

   

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft 
   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 
   eigenen Haushalts oder mit einer weiteren, 
   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine
 

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 
   sofern nicht online auch in Präsenz 
   durchführbar. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

 
Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote

    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
Geschäftsreisen
Reisen und Übernachten in besonderen

      Härtefällen

NEU

   

• Kitas bleiben geschlossen. Wenn die 
   Infektionszahlen signifikant sinken, Öffnung 
   ab dem 18. Januar möglich.   
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-
   material durch die Lehrer*innen. Wenn die 
   Infektionszahlen signifikant sinken, Öffnung 
   ab dem 18. Januar möglich.
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
   an allen weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
             • Fahrschulen geschlossen. Online-
                      unterricht möglich. (Ausnahme für
                              berufliche Ausbildungszwecke
                                       und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung NEU

E

stleistungen.

Einzelhandel
Der Einzelhandel schließt bis zum 31. Januar. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

Babyfachmärkte
Bäckereien und Konditoreien
Banken
Drogerien
Getränkemärkte
Großhandel
Hörgeräteakustiker
Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten

       sowie Ersatzteilverkauf
Lebensmittelmärkte
Metzgereien
Optiker
Orthopädieschuhtechniker
Poststellen und Paketshops, aber ohne

       den Verkauf von weiteren Waren
Reformhäuser
Reinigung und Waschsalons
Reise- und Kundenzentren für den 

       öffentlichen Verkehr
Sanitätshäuser
Tafeln
Tankstellen
Telefonshops für Reparatur, Austausch 

       und Störungsbehebung
Tierbedarf- und Futtermärkte
Wochenmärkte
Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Abholangebote (Click & Collect) 
   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 
   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-
   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 
   Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller Art 
bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung 
   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Kein Ausschank und Verzehr von alkoholischen 
   Getränken im öffentlichen Raum.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten*innen
   und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Veranstaltungen
Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen im 
öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit und 
   Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen,
   sowie dazugehörige Unterschriften-
   sammlungen. 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 08.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

NEU
NEU

Auf Homepage des Landkreises unter www.landkreis-heilbronn.de finden Sie jederzeit alle 
aktuellen  Verordnungen und Informationen. Ergänzende Informationen erhalten Sie auch 
unter: www.baden-wuerttemberg.de.
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AMTLICHES

Gebühren für den Kindergarten und die 
verlässliche Grundschule, sowie Kosten 
für die Mittagsverpflegung 
Liebe Eltern der Kindergartenkinder und Schüler aus Gemmingen 
und Stebbach,
aufgrund der Verordnung der Landesregierung über infektions-
schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-
Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 30.11.2020 (in 
der ab 11. Januar 2021 gültigen Fassung) dürfen alle Kinderbetreu-
ungsangebote der Gemeinde bekanntlich weiterhin nicht geöffnet 
sein. Sie selbst versorgen und beaufsichtigen derzeit Ihre Kinder 
und dennoch fallen laut Satzung der Gemeinde die Kindergarten-
gebühren an. 
Aktuell prüfen wir daher, wie im Frühjahr/Sommer 2020, in enger 
Abstimmung mit den anderen Gemeinden unseres Landkreises 
und dem Land Baden-Württemberg, wie wir mit den Betreuungs-
gebühren – zunächst für den Monat Januar 2021 – verfahren.  
Von einzelnen Anfragen bitten wir derzeit abzusehen. 

Ebenso bitten wir alle Eltern, ihre Kinder nicht wegen der Gebühr 
vom Kindergarten abzumelden. Der Platz für das Kind wäre an-
sonsten verloren.
Damit insbesondere Eltern, die im Zuge der Coronakrise finan-
zielle Einbußen erleiden, derzeit nicht noch mehr belastet werden, 
haben wir die Abbuchung der Januargebühren für alle Kinder- 
betreuungsangebote bis auf weiteres ausgesetzt. Wir bitten Sie 
auch vorerst keine Gebühren selbst zu überweisen und einge-
richtete Daueraufträge zunächst zu stoppen. Eltern die für Januar 
2021 bereits Überweisungen an die Gemeindekasse getätigt haben, 
können diese bei Frau Sabrina Pross (Tel. 808-25, pross@gemein-
de-gemmingen.de) zurückfordern.
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dies kein Beschluss zum Er-
lass der Gebühren ist. Über diese Frage wird zu gegebener Zeit 
aufgrund der rechtlichen Vorgaben und der Absprachen mit den 
anderen Gemeinden und dem Land Baden-Württemberg durch 
den Gemeinderat entschieden. 
Konkrete Aussagen sind derzeit nicht möglich, da sich die Regeln 
der CoronaVO oft kurzfristig ändern.
Die derzeitige Betreuung in den Notgruppen (CoronaVO) ist 
von diesen Aussagen nicht betroffen. Hierfür werden die üblichen 
Gebühren anfallen. Diese werden nachträglich zum Februar 2021 
berechnet und eingezogen.
Wir berichten an dieser Stelle und auf der Homepage der Gemein-
de, wenn sich hier neue Entwicklungen ergeben.

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 08.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  
 
Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

   

NEU
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Ausgangsbeschränkungen
Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:
 
Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
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   lebensbedrohlichen Zuständen.
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   Gassi gehen oder füttern.
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   behördlicher Genehmigung möglich.

   

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft 
   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 
   eigenen Haushalts oder mit einer weiteren, 
   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine
 

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 
   sofern nicht online auch in Präsenz 
   durchführbar. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
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NEU

   

• Kitas bleiben geschlossen. Wenn die 
   Infektionszahlen signifikant sinken, Öffnung 
   ab dem 18. Januar möglich.   
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-
   material durch die Lehrer*innen. Wenn die 
   Infektionszahlen signifikant sinken, Öffnung 
   ab dem 18. Januar möglich.
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
   an allen weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
             • Fahrschulen geschlossen. Online-
                      unterricht möglich. (Ausnahme für
                              berufliche Ausbildungszwecke
                                       und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung NEU

E

stleistungen.

Einzelhandel
Der Einzelhandel schließt bis zum 31. Januar. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

Babyfachmärkte
Bäckereien und Konditoreien
Banken
Drogerien
Getränkemärkte
Großhandel
Hörgeräteakustiker
Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten

       sowie Ersatzteilverkauf
Lebensmittelmärkte
Metzgereien
Optiker
Orthopädieschuhtechniker
Poststellen und Paketshops, aber ohne

       den Verkauf von weiteren Waren
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Reinigung und Waschsalons
Reise- und Kundenzentren für den 

       öffentlichen Verkehr
Sanitätshäuser
Tafeln
Tankstellen
Telefonshops für Reparatur, Austausch 

       und Störungsbehebung
Tierbedarf- und Futtermärkte
Wochenmärkte
Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Abholangebote (Click & Collect) 
   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 
   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-
   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 
   Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller Art 
bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung 
   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Kein Ausschank und Verzehr von alkoholischen 
   Getränken im öffentlichen Raum.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten*innen
   und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Veranstaltungen
Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen im 
öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit und 
   Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen,
   sowie dazugehörige Unterschriften-
   sammlungen. 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 08.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

NEU
NEU

Auf Homepage des Landkreises unter www.landkreis-heilbronn.de finden Sie jederzeit alle 
aktuellen  Verordnungen und Informationen. Ergänzende Informationen erhalten Sie auch 
unter: www.baden-wuerttemberg.de.

Dienstleistungen
Geschlossen:

 Friseurbetriebe/Barbershops
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:

Ergotherapie
Fußpflege/Podologie
Logopädie
Physiotherapie
Rehasport

 

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers (Publikumsverkehr)
 Ausflugsschiffe
 Bibliotheken und Archive (Abholangebote

    im wissenschaftlichen Bereich möglich)
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Museen und Ausstellungen
 Opern
 Spielbanken- und hallen
 Theater
 Tierparks
 Volksfeste o.ä.
 Wettannahmestellen
 Zirkusse
 Zoologische und botanische Gärten

Geöffnet:
Spielplätze im Freien
Wandern und Spazieren

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer.
• Kein Gemeindegesang. 

Sport
Sport und Bewegung tagsüber alleine, mit den 
Angehörigen des eigenen Haushalts und einer 
weiteren nicht zum Haushalt gehördenen 
Person im öffentlichen Raum sowie auf 
öffentlichen oder privaten weitläufigen Sport-
anlagen oder  -stätten im Freien erlaubt.  
 
Alle weiteren öffentlichen und privaten 
Sportstätten sind für den Publikumsverkehr 
geschlossen:

 Fitnessstudios aller Art
 Schwimm- und Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Tanz- und Balettschulen
 Thermen und Saunen
 Vereinssportstätten
 Wettkampf-, Mannschafts- und
 Kontaktsportstätten
 Yogastudios

Für Schulsport und Studienbetrieb dürfen die
Einrichtungen geöffnet werden.

Weitläufige Anlagen im Freien geöffnet:
Golfplätze
Hundesportplätze
Reitanlagen
Tennisplätze
Modellflugplätze

Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthalts-
räume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Alltagsmaske
tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 08.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de
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  Nachruf

Das Landratsamt informiert:
Corona-Impfung im Landkreis Heilbronn
Kreisimpfzentrum in Ilsfeld startet am 22. Januar
Seit Ende Dezember 2020 erfolgen die ersten Impfungen ge-
gen COVID-19 in den zehn Zentralen Impfzentren (ZIZ) in  
Baden-Württemberg. Ab dem 22. Januar 2021 nehmen die rund 
50 Kreisimpfzentren (KIZ) in allen Stadt- und Landkreisen in  
Baden-Württemberg ihre Arbeit auf.
Das Kreisimpfzentrum des Landkreises Heilbronn ist in der  
Tiefenbachhalle in Ilsfeld-Auenstein eingerichtet. Auch hier startet 
der Betrieb am 22. Januar 2021. Da der Impfstoff noch sehr knapp 
ist, können in den ersten Wochen voraussichtlich weniger als  
200 Personen pro Woche geimpft werden. Das Impfzentrum wird 
deshalb auch nur an einem Wochentag geöffnet sein. Termine für 
eine Impfung im KIZ in Ilsfeld können voraussichtlich ab dem 
18./19. Januar telefonisch unter der Nummer 116 117 oder auf 
der zentralen Webseite unter www.impfterminservice.de verein-
bart werden. Aufgrund der großen Nachfrage dürften die wenigen 
Termine schnell vergeben sein. Es können keine Termine vor Ort 
oder über die Corona-Hotline des Landkreises vereinbart werden. 
Wer ohne Termin im KIZ erscheint, kann nicht geimpft werden.

Zusätzlich zu den Impfzentren sind mobile Teams unterwegs, um 
Menschen zu erreichen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind,  
z. B. in Alten- und Pflegeheimen. Mittelfristig soll die Impfung bei 
den Hausärzten stattfinden.
Die Impfung gegen COVID-19 erfolgt schrittweise, denn zuerst 
müssen die Menschen geschützt werden, die das höchste Risiko 
haben. Die Reihenfolge der Impfungen ist in einer Rechtsver-
ordnung des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt, die auf 
der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert 
Koch-Institut (RKI) aufbaut. Demnach werden jetzt im ersten 
Schritt unter anderem Personen geimpft, die das 80. Lebensjahr 
vollendet haben, die in Pflegeheimen betreut werden oder tätig 
sind, oder auch Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen 
und Rettungsdiensten. Die Zugehörigkeit zur impfberechtigten 
Gruppe muss vor Ort anhand eines Ausweisdokumentes oder 
einer Arbeitgeberbescheinigung nachgewiesen werden.
Allgemeine Informationen zur Corona-Impfung, eine Übersicht 
der Reihenfolge der Impfungen sowie weiterführende Informa-
tionsmöglichkeiten sind unter www.landkreis-heilbronn.de/corona-
virus abrufbar. Ausführliche Informationen mit häufig gestellten 
Fragen und Antworten hat das Land Baden-Württemberg unter 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-coro-
na/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-impfzentren/ zusammen- 
gestellt.

Fundsachen
Gemmingen
– Lesebrille (gefunden bei Sport + Mode Strecker).
Eigentumsansprüche bzw. Auskünfte können beim Bürgermeister-
amt Gemmingen zu den üblichen Sprechzeiten unter Tel. 808-22 
eingeholt werden.

Freiwillige Feuerwehr 
Gemmingen
Brandschutztipp: Hydranten bei Schnee 
und Eis freihalten
Die Feuerwehr stellt bei Einsätzen in den Wintermonaten immer 
wieder fest, dass ein Teil der für die Entnahme von Löschwasser 
benötigten Hydranten vereist und oft mit Schnee bedeckt sind. 
Diese sind in der Fahrbahn, im Gehweg oder seltener auch im 
Randstreifen eingebaut. 
Besonders die Hydranten, welche auf Gehwegen oder an Straßen-
rändern liegen, werden beim Räumen von Schnee oft übersehen 
oder gar mit einer Schicht Schnee überhäuft. Dies kann im Einsatz-
fall wertvolle Sekunden kosten.
Feuerwehrfahrzeuge führen nur eine begrenzte Menge von Lösch-
wasser mit sich, daher ist die Löschwasserentnahme aus Hyd-
ranten von besonderer Bedeutung. Löschwasserentnahmestellen 
bestehen meist in Form von sogenannten Unterflurhydranten.  
Sind diese nicht oder nicht ausreichend von Schnee geräumt, geht 
unnötig Zeit verloren, bis die Feuerwehr den Hydranten anhand 
des Hinweisschildes aufgefunden hat. 
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bildet der tauende und 
wieder gefrierende Schnee auf Hydranten eine dicke und harte 
Eisschicht und macht der Feuerwehr die Wasserentnahme fast 
unmöglich. Eine hierdurch verzögerte Brandbekämpfung kann 
unter Umständen Menschenleben kosten und hohe Sachschäden 
verursachen. 
Anwohner sollten daher im eigenen Interesse unbedingt die  
Hydranten für die Feuerwehr von Eis und Schnee freihalten.

Nachruf

Die Gemeinde Gemmingen nimmt Abschied von Herrn 
 Gemeinderat und Ehrenkommandant

Waldemar Meyer
Träger der Ehrenmedaille  

des Gemeindetags Baden-Württemberg

* 1. August 1931    † 25. Dezember 2020

Waldemar Meyer war in den Jahren von 1949 bis heute Mitglied 
unserer Freiwilligen Feuerwehr. Er war eine verdiente und an-
erkannte Person des öffentlichen Lebens und stolze 25 Jahre lang 
Feuerwehrkommandant in Stebbach. 1983 rief er die erste Jugend-
feuerwehr der Gemeinde ins Leben. Wertschätzung, Motivation 
und Unterstützung waren seine Werte, dabei hat er nie zwischen 
Jung und Alt unterschieden. 

Außerdem war Herr Meyer in den Jahren 1966 bis 1975 und 
von 1984 bis 1994 ebenfalls Mitglied im Gemeinderat. Zuerst in 
 Stebbach und dann später in Gemmingen schenkten ihm die  Bürger 
fast insgesamt 20 Jahre lang ihr Vertrauen. In seiner  Amtszeit fielen 
viele wichtige und weitreichende Entscheidungen, die das heutige 
Gesicht unserer Gemeinde prägen. Sein Wirken für die Freiwillige 
Feuerwehr und für unsere Gemeinde wird unvergessen bleiben.

Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie.

Für die Gemeinde Gemmingen  
den Gemeinderat und 
die Mitarbeiter der  
Gemeindeverwaltung Für die Freiwillige Feuerwehr

Timo Wolf Steffen Ebert 
Bürgermeister Feuerwehrkommandant

Gemeinde Gemmingen 
mit Ortsteil Stebbach

Freiwillige 
Feuerwehr 
Gemmingen  
und Stebbach
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Hydranten-Schilder
Hydranten-Schilder zeigen der Feuerwehr die Standorte, an 
denen Wasser für die Brandbekämpfung entnommen werden kann.  
Diese Wasserentnahmestellen sind mit entsprechenden „Hinweis-
schildern“ gekennzeichnet.

Damit die Hydranten jederzeit 
und insbesondere bei einem  
Feuerwehreinsatz ohne Zeitver-
lust aufgefunden werden können, 
ist die Feuerwehr auf die Unter-
stützung der Bürgerinnen und 
Bürger angewiesen. 

Jeder Grundstücksbesitzer, auf dessen Grundstück sich ein  
Hydrant oder ein Hinweisschild befindet, sollte dafür sorgen, dass 
die Hinweisschilder für die Hydranten stets gut sichtbar und nicht 
durch Schnee verdeckt sind.
(Quelle: Feuerwehrverband BW)

Neue Mitarbeiterin im Rathaus
Das Rathausteam wird langsam 
wieder komplett. 
Seit Anfang Dezember 2020  
unterstützt Bettina Fink ihre  
Kolleginnen im Bauamt als Sach-
bearbeiterin in Teilzeit.
Wir sagen herzlich Willkommen 
im Rathausteam und wünschen 
Bettina Fink alles Gute und viel 
Freude bei ihren neuen Aufgaben.

Endspurt Fahrzeugkonzeption Bauhof
Die Umsetzung des Fuhrparkkonzepts für den Bauhof geht dem 
Ende entgegen. Am 18.12.2020 wurde das letzte im Konzept vor-
gesehene Fahrzeug in Neckarelz abgeholt. 
Wie bereits berichtet, muss der in die Jahre gekommene Fuhrpark 
des Bauhofs ausgetauscht werden. Den Anfang machte das Elektro 
Auto der Marke Goupil, welches den 15 Jahre alten Fiat Strada er-
setzte und danach der Reform Kommunaltransporter MULI T10X 
der als Ersatz für den Mercedes Unimog U130 aus dem Jahr 1996 
angeschafft wurde. 
Das dritte Auto im Bunde ist der MAN TGE 5.180. Dieser ersetzt 
den Mitsubishi Canter, der bereits stillgelegt werden musste, da für 
die anstehenden Reparaturen keine Ersatzteile mehr zu bekommen 
waren. 

Datei einfügen: manneuesfahrzeug_1_20201230.jpg

Der MAN verfügt über einen 3-Seiten-Kipper und kann, wie auch 
der Canter zuvor, mit drei Mann besetzt werden. 
Das neue Fahrzeug ist allerdings ein 5-Tonner und mit einer Zuladung 
von 2000 kg und seinen 180 PS eine Verbesserung und Entlastung 
im täglichen Einsatz. Der MAN kann nun für Transport, Pflege und  
Reparaturarbeiten vom Bauhof eingesetzt werden. 

Datei einfügen: maneinweisung_1_20201230.jpg

Am 21. Dezember 2020 wurden die Bauhofmitarbeiter von Herrn 
Wildner (Beauftragter für Feuerwehr und Kommunalfahrzeug- 
verkauf MAN) in die Funktionen des neuen Fahrzeugs fachgerecht 
und unter Einhaltung der Corona Vorschriften eingewiesen.

Jugendhaus Gemmingen
 

Das JUGII G/S öffnet digital
Das Jugendhaus „JUGII G/S muss sich auf eine 
digitale Öffnung beschränken. Zu den gewohnten Öffnungs- 
zeiten immer montags, mittwochs und donnerstags von 16.00 –  
21.00 Uhr steht Christian Lohrey digital bereit. Christian freut sich 
darauf, die Jugendlichen im Online-Jugendhaus begrüßen zu dürfen. 
Christian ist bei Instagram unter jugii.gs zu erreichen. Hier findet 
ihr auch aktuelle Infos zum Jugendhaus. 
Über Discord unter https://discord.gg/Pk9RSup könnt ihr euch eben-
falls gerne im Jugendhaus melden.

Bücherei Gemmingen
Leider für Besucher geschlossen 
Aufgrund des allgemeinen Lockdowns bleibt 
die Bücherei vorerst für Besucher geschlossen. Wir sind zu den 
Öffnungszeiten aber telefonisch erreichbar, bearbeiten Ihre E-Mails 
und Bestellungen über den Internetkatalog. 
Außerhalb der Öffnungzeiten liefern wir die von Ihnen bestellten 
Medienpakete aus.
Alle Leihfristen sind bis zum 2. Februar 2021 verlängert.
Auch während des Lockdowns sind wir für Sie da – nutzen 
Sie unseren Lieferservice! 
• Stöbern Sie in unserem Internet-Katalog www.bibkat.de/gem-

mingen.
• Melden Sie sich auf Ihrem Leserkonto an und merken Sie sich 

per Klick die gewünschten Titel vor. 
 Oder: Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihren Wünschen. 
 Oder: Nennen Sie uns Ihre Wünsche telefonisch. 

(07267/911459).
• Wir stellen Ihr Medienpaket zusammen.
• Dienstags bzw. donnerstags vormittags liefern wir die von 

Ihnen gewünschten Medien ans Haus und nehmen Ihre Rück-
gaben mit.

Alles Aktuelle rund um die Bücherei: www.bibkat.de/gemmingen.
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vhs 
Eppingen-Gemmingen-Ittlingen
Liebe Volkshochschulfreunde,
im Augenblick sind aufgrund der Pandemie-Situation leider keine 
Präsenzveranstaltungen möglich. Im Januar bieten wir Ihnen aber 
folgende Online-Veranstaltungen:
20V-100.42 – Die US-amerikanische Außenpolitik unter 
Präsident Trump mit einem Ausblick 
(Online-Vortrag mit Matthias Hofmann)
In den letzten vier Jahren hat Präsident Trump nicht nur die  
US-Außenpolitik nachhaltig verändert, sondern das politische  
Weltklima allgemein. Er hat in vielen politischen Bereichen Türen 
aufgestoßen, die nur schwer, wenn überhaupt, wieder geschlossen 
werden können. Lassen Sie uns einige seiner politischen Agitationen 
im Nachklang resümieren, vor allem was sie für die Welt bedeuten.  
Last but not least wollen wir einen Blick in die Zukunft wagen.
Freitag, 22. Januar 21, 14.00 – 15.30 Uhr, 1 Nachmittag, Online von 
zu Hause aus, 10,00 Euro.
20V-304.69 – Zuhause Wohnen im Alter mit digitaler 
Unterstützung 
(Online-Vortrag mit Anja Schwarz, Geschäftsführerin  
Landesseniorenrat, und Bernhard Peitz, Senioren Online 
Reichenbach/Fils)
Wir werden immer älter und bleiben länger gesund und fit. Das 
bietet die Möglichkeit, lange selbstbestimmt in den eigenen vier 
Wänden zu wohnen und sich in seinem gewohnten und bekannten 
Umfeld zu bewegen. Um dieses Wohnen im Alter digital zu unter-
stützen und die eigene Selbstbestimmung möglichst lang zu er- 
halten, gibt es eine Vielzahl an technischen Systemen. Diese sind 
in der Lage, Alltagsaufgaben zu übernehmen und dadurch das täg-
liche Leben zu erleichtern. In diesem Vortrag möchten wir uns ge-
meinsam mit Ihnen diese Konzepte und Produkte einmal genauer 
anschauen und Ihnen ermöglichen, sich selbst ein Bild über den 
persönlichen Nutzen solcher Anwendungen zu verschaffen.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts gesundaltern@
bw statt und wird unterstützt durch das Ministerium für Sozia-
les und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.  
Die Digitalisierung wirkt in alle Lebensbereiche. Das Projekt ge-
sundaltern@bw möchte Bürger/-innen in der Digitalisierung von 
Gesundheit, Medizin und Pflege begleiten und befähigen, damit sie 
in der eigenen Gesundheitsversorgung kompetent agieren und 
eigenverantwortlich handeln können.
Dienstag, 26. Januar 21, 16.00 – 17.30 Uhr, 1 Nachmittag, Online 
von zu Hause aus, gebührenfrei.
Außerdem bieten wir Ihnen Pilates online und Wirbelsäulen-
gymnastik online sowie E-Learning-Kurse zum Kreativen 
Schreiben und zum Selbst- und Zeitmanagement. 
Nähere Informationen erteilen wir gern telefonisch. Die VHS- 
Geschäftsstelle bleibt für den Kundenverkehr geschlossen. Eine  
Anmeldung ist per Mail oder über unsere Homepage möglich.
Unser neues Programmheft Frühjahr/Sommer 2021 ist da und 
kann online abgerufen werden. Je nach Pandemie-Lage entscheiden 
wir, ob die Kurse wie geplant stattfinden können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr VHS-Team
Volkshochschule Eppingen, Dr. Christiane Stroh und Petra 
Wagner, Wilhelmstraße 9/1, Tel. 07262/20695 -17 oder -18, E-Mail: 
vhs@eppingen.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 – 12 Uhr, 
montags und donnerstags, 14 – 16.30 Uhr (nicht in den Schul- 
ferien), Anmeldung im Internet unter: www.vhs-eppingen.de.
VHS-Außenstelle Gemmingen, Alina Gräßle, Bürger- 
meisteramt Gemmingen, Hausener Str. 1, 75050 Gemmingen,  

Tel. 07267/808-0, E-Mail: graessle@gemeinde-gemmingen.de.  
Anmeldung im Internet unter: www.vhs-eppingen.de.
VHS-Außenstelle Ittlingen, Claudia Heyderich, Bücherei  
Ittlingen, Kirchplatz 2, 74930 Ittlingen, Öffnungszeiten Büche-
rei: Dienstag 15 – 18 Uhr, Donnerstag 9 – 11 Uhr und 16 – 20 
Uhr, Tel. 07266/8021, Fax: 07266/919191, E-Mail: vhs@ittlingen.de.  
Anmeldung im Internet unter: www.vhs-eppingen.de.

Gemminger Häckselplatz
Öffnungszeiten
Der Platz ist ganzjährig unter der Aufsicht eines Platzwartes zu 
folgenden Zeiten geöffnet:
Samstag: 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr.
Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung des  
Landes Baden-Württemberg muss nun pauschal in  
öffentlichen Einrichtungen mit Publikumsverkehr eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Dies gilt auch 
auf allen Recyclinghöfen und Häckselplätzen des Land-
kreises Heilbronn. Der Mindestabstand von 1,5 Meter gilt 
unverändert.

Wertstoffhof Gemmingen
Der Wertstoffhof ist in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März wie 
folgt geöffnet:
Freitag:  14 bis 17 Uhr,
Samstag:    9 bis 13 Uhr (ganzjährig).
Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung des  
Landes Baden-Württemberg muss nun pauschal in  
öffentlichen Einrichtungen mit Publikumsverkehr eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Dies gilt auch 
auf allen Recyclinghöfen und Häckselplätzen des Land-
kreises Heilbronn. Der Mindestabstand von 1,5 Meter gilt 
unverändert.

Das Landratsamt informiert:
Gefahr geht von Wildvögeln aus
Geflügelpest verhindern!
Seit Ende Oktober 2020 sind zahlreiche Geflügelpestausbrüche 
bei Wildvögeln und Geflügel an der Nord- und Ostseeküste in 
Deutschland und den angrenzenden Staaten aufgetreten. 
Das Risiko von weiteren Seucheneinträgen über Wildvögel in 
Nutzgeflügelhaltungen, Hobbyhaltungen und zoologische Einrich-
tungen in Deutschland wird vom Friedrich-Löffler-Institut (FLI) als 
hoch eingestuft. Dies gilt auch für Baden-Württemberg.
Wichtig ist jetzt, die Biosicherheit in den Geflügelhaltungen sorg-
fältig zu überprüfen und wenn nötig zu optimieren. Verhindert 
werden muss der direkte oder indirekte Kontakt des Geflügels 
und sonstiger gehaltener Vögel mit Wildvögeln. Auch eine Ein-
schleppung des Erregers über Einstreu, Futter und Tränke in die 
Haustierbestände muss vermieden werden.
Jeder Geflügelhalter sollte deshalb sorgfältig überprüfen, ob seine 
Haltungsbedingungen ausreichenden Schutz der Tiere vor den 
Erregern dieser für Hühnervögel und Puten tödlich verlaufenden 
Krankheit bieten. Dies gilt für Wirtschaftsgeflügelhaltungen ebenso 
wie für Hobbyhaltungen.
Schwachstellen sind umgehend zu beheben. Es darf keine Eintrags-
möglichkeiten für Ausscheidungen von Wildvögeln über Ausläufe, 
Futter und Einstreu, Kleidung oder Schuhe geben. Gute Hygiene-
bedingungen setzen voraus, dass sich Betriebsanlagen, Gebäude, 
Ställe und Einrichtungen in einem guten Zustand befinden. Reini-
gungs- und Desinfektionsarbeiten müssen leicht durchführbar sein.
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In Ställen und Haltungseinrichtungen müssen betriebseigene 
Schutzkleidung und Schuhe getragen werden. Reinigungs- und Des-
infektionsmöglichkeiten für Stiefel und Hände sind bereitzustellen 
und zu nutzen. Haustiere sind von den Haltungseinrichtungen 
fernzuhalten. Das Eindringen von Schadnagern muss verhindert 
werden.
Entscheidend ist eine erhöhte Wachsamkeit, um Seuchenver-
dachtsfälle bei Geflügel und gehaltenen Vögeln früh zu erkennen. 
Der Seuchenverdacht ist umgehend dem Veterinäramt anzuzeigen. 
Unklare Krankheitsursachen, erhöhte Tierverluste oder Rückgang 
der Legeleistung müssen mit dem Hoftierarzt abgeklärt werden.
Werden tote Wildvögel (Wasservögel, Raubvögel) gefunden, sollte 
ebenfalls das Veterinäramt verständigt werden.
Jäger, die mit Federwild oder dessen Ausscheidungen in Berührung 
gekommen sind, dürfen keinen Kontakt zu Geflügel haben.
Hintergrundinformationen:
Die Geflügelpest oder Aviäre Influenza ist eine Infektionskrank-
heit der Vögel, die durch Influenzaviren hervorgerufen wird. Als  
„Klassische Geflügelpest“ wird eine besonders schwere Verlaufs-
form der Krankheit mit aviären Influenzaviren der Subtypen H5 
und H7 bei Geflügel und sonstigen Vögeln bezeichnet.
Wilde Wasservögel bilden ein natürliches Reservoir für Influenza-
viren, insbesondere für deren niedrigpathogene Form. Die niedrig-
pathogenen Influenzaviren können sich bei Wirtschaftsgeflügel, wie 
beispielsweise Hühnern und Puten, zur hochpathogenen Form und 
damit der Klassischen Geflügelpest verändern, die zu erheblichen 
Tierverlusten führt.
Weitere Informationen zur Geflügelpest und zur Überprüfung 
der Biosicherheitsmaßnahmen finden Sie auf der Internetseite des 
Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) 
oder des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI).
Informationsveranstaltungen zur Standortsuche für ein 
atomares Endlager
Baden-Württembergisches Umweltministerium und Bundesgesell-
schaft für Endlagerung geben Auskunft zu Auswahlkriterien und 
Verfahren
Ende September hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, 
den „Zwischenbericht Teilgebiete“ veröffentlicht. Der Bericht 
kommt zu dem Ergebnis, dass es grundsätzlich geeignete Gebiete 
für ein atomares Endlager in Deutschland gibt. Die BGE hat ins-
gesamt 90 Teilgebiete bundesweit identifiziert, die im weiteren 
Verfahren eingehend auf ihre Eignung untersucht werden. Auch 
Gebiete in Baden Württemberg sind dabei.
Über den Stand des Auswahlprozesses, die Kriterien und wie es 
weitergeht, wollen das Umweltministerium und die BGE in vier 
Online-Veranstaltungen informieren. Die Veranstaltungen richten 
sich vor allem an Bürgerinnen und Bürger. „Es gibt einen großen 
berechtigten Informationsbedarf“, sagte Umweltminister Franz 
Untersteller. „Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch 
darauf, dass der Auswahlprozess möglichst transparent und nach-
vollziehbar verläuft. Deshalb stellen wir und die Bundesgesellschaft 
für Endlagerung uns den Fragen aus der Bevölkerung, die es mög-
licherweise gibt.“ Untersteller bekräftigte aber erneut, dass es 
bislang keine Vorfestlegung auf einen Standort gebe: „Nicht einmal 
ansatzweise“, so Untersteller.
Die Informationsveranstaltung im Regierungsbezirk Stuttgart  
beginnt am 26. Januar 2021 um 18 Uhr. Bürgerinnen und Bürger 
können sich unter folgendem Link anmelden:
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/veranstaltungen/kalen-
der/termindetails/endlager-info-veranstaltung/online-anmeldung/.

Bund der Steuerzahler 
Baden-Württemberg e.V.
Ratgeber „Steueränderungen 2021 und aktuelle Steuer-
tipps“
Steuern sparen mit dem Bund der Steuerzahler  
Baden-Württemberg 
Im Jahr 2021 wird mit dem Abbau des Solidaritätszuschlags be- 
gonnen. Das Jahr beginnt mit Entlastungen für viele Steuerzahler. 
Damit wird endlich eine langjährige Forderung des Bundes der 
Steuerzahler in Angriff genommen. Welche Steuerzahler davon 
profitieren und wie hoch die Ersparnisse ausfallen, erfahren Sie 
in dem neuen kostenlosen Ratgeber „Steueränderungen 2021 
und aktuelle Steuertipps“ des Bundes der Steuerzahler, der die 
wichtigsten Neuerungen im Steuerrecht leicht verständlich und 
anhand vieler Beispiele erläutert.
Auch zum Thema Home-Office bietet der Ratgeber wertvolle 
Tipps. Denn der Gesetzgeber hat die Home-Office-Pauschale ein-
geführt, die rückwirkend zum Jahr 2020 wirkt. Der Ratgeber verrät, 
was dabei zu beachten ist.
Weitere Themen sind die Verdoppelung der Behindertenpauscha-
len, die Erhöhung des Grund- und Kinderfreibetrags, des Kinder-
gelds sowie des Ehrenamts- und Übungsleiterpauschbetrags. 
Wie bei allen steuerlichen Themen gilt auch in diesen Fällen: Nur 
wer sich als Steuerzahler umfassend informiert, kann entsprechend 
handeln und von den Neuerungen profitieren. Denn wer will dem 
Finanzamt schon unnötig Geld schenken.
Der kostenlose Ratgeber „Steueränderungen 2021 und  
aktuelle Steuertipps“ kann beim Bund der Steuerzahler  
Baden-Württemberg e.V. unter der gebührenfreien Rufnummer 
0800/0 76 77 78 bestellt werden.
Aus der Ablage in den Reißwolf
Bei der Durchforstung überfüllter Aktenschränke Fristen 
beachten
Der Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg weist darauf 
hin, dass ab dem 1. Januar 2021 ein großer Teil der aufbewahrten 
Geschäftsunterlagen in den Reißwolf wandern können. Allerdings 
sollte nicht alles was sich über die Jahre angesammelt hat, blind-
lings weggeworfen werden. Allzu großer Ordnungssinn kann sich 
rächen, denn eine Reihe von Belegen müssen für das Finanzamt 
aufbewahrt werden.
Ein Unternehmer muss Geschäftsbücher, Inventare, Bilanzen und 
sonstige zu führende Bücher 10 Jahre lang aufbewahren. Auch 
digitale Aufzeichnungen müssen 10 Jahre lang gespeichert werden. 
Empfangene oder abgesandte Handels- und Geschäftsbriefe müs-
sen grundsätzlich 6 Jahre lang aufgehoben werden, teilt der Bund 
der Steuerzahler Baden-Württemberg mit. Die Aufbewahrungs-
frist beginnt jeweils mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 
die letzte Eintragung in das Geschäftsbuch gemacht, das Inventar 
aufgestellt, die Bilanz festgestellt, der Geschäftsbrief abgesandt 
oder empfangen wurde. Zu Beginn des Jahres 2021 können Unter- 
nehmer daher folgende Unterlagen entsorgen:
• Bücher und Aufzeichnungen mit der letzten Eintragung aus 

dem Jahr 2010; 
• Inventare, die bis 31.12.2010 oder früher aufgestellt worden 

sind;
• Jahresabschlüsse, die bis zum 31.12.2010 oder früher aufge-

stellt worden sind;
• Buchungsbelege aus dem Jahr 2010 und älter;
• empfangene Handels- bzw. Geschäftsbriefe, die bis zum 

31.12.2014 oder früher eingegangen sind; 
• Durchschriften abgesandter Handels- bzw. Geschäftsbriefe, die 

bis zum bis 31.12.2014 oder früher abgesandt wurden.
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Privatpersonen müssen Rechnungen und sonstige Belege in der 
Regel nicht archivieren. Wurden sie dem Finanzamt vorgelegt und 
ist der Steuerbescheid in Ordnung, brauchen die Belege nicht mehr 
aufbewahrt werden. Lediglich für Spendenbescheinigungen gibt es 
eine kurze Aufbewahrungspflicht. Sie müssen bis zum Ablauf eines 
Jahres nach Bekanntgabe des Einkommensteuerbescheids aufbe-
wahrt werden. Fertigt der Steuerzahler seine Steuererklärung mit 
ElsterOnline an, so muss er die Belege bis zur Bestandskraft des 
Steuerbescheides aufbewahren, erklärt der Bund der Steuerzahler 
Baden-Württemberg. Bestandskräftig wird der Steuerbescheid 
mit Ablauf der Einspruchsfrist. Steuerzahler, deren Überschussein-
künfte (Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit, Vermietung und 
Verpachtung, Kapitaleinkünften und sonstigen Einkünften) in der 
Summe mehr als 500.000 Euro im Jahr betragen, müssen steuerlich 
relevante Unterlagen sechs Jahre lang aufbewahren.
Eine besondere Vorschrift gibt es im Umsatzsteuerrecht. Danach 
müssen Rechnungen, die für Arbeiten oder Dienstleistungen an 
einem Haus, einer Wohnung oder einem Grundstück ausgestellt 
werden, zwei Jahre lang vom Mieter oder Hausbesitzer, auch wenn 
er eine Privatperson ist, aufbewahrt werden.
Neben den steuerlichen Aufbewahrungsfristen sollten Rechnungen 
oder Quittungen auch aus zivilrechtlichen Gründen aufbewahrt 
werden. Mit diesen Belegen lassen sich im Streitfall Verjährungs-
fristen oder Gewährleistungsrechte besser nachweisen.
Einen kostenlosen Kurzratgeber mit den Aufbewahrungs-
fristen für bestimmte Dokumente können Sie unter der 
gebührenfreien Telefonnummer 08000/76 77 78 anfordern.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Wichtige Frist für Solaranlagen + Co läuft Ende Januar ab
Besitzerinnen und Besitzer müssen ihre Anlage bis Ende Januar in 
ein bundesweites Register eingetragen – sonst droht ein Stopp der 
Einspeisevergütung
Wer eine Solaranlage betreibt oder anderweitig dezentral  
Strom erzeugt, muss einen wichtigen Termin beachten: Bis zum 
31. Januar 2021 müssen alle Anlagen im neuen „Marktstamm-
datenregister“ der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Bei der 
Bundesnetzagentur entsteht dadurch erstmals ein Überblick über 
alle dezentralen Erzeugungsanlagen in Deutschland wie Solar- und 
Biogasanlagen, Batteriespeicher oder Blockheizkraftwerke.
Besitzerinnen und Besitzer im Netzgebiet der Netze BW, die noch 
nicht tätig wurden, werden in diesen Tagen nochmals angeschrie-
ben und auf die Anmeldepflicht aufmerksam gemacht. Ist die Anlage 
am Stichtag 31. Januar nicht erfasst, hat das Folgen: Die Netzbe- 
treiber dürfen erst dann wieder Einspeisevergütung auszahlen, 
wenn die Registrierung nachgeholt wurde. Die Registrierung 
erfolgt über ein spezielles Online-Portal der Bundesnetzagentur 
unter www.marktstammdatenregister.de. Die dabei erforderlichen 
Daten stellt die Netze BW schriftlich oder online zur Verfügung.

Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg
Mikrozensus 2021 – Start in Baden-Württemberg
Kontaktlose Teilnahme über das Internet und Telefon 
möglich
Am 11. Januar startet der Mikrozensus 2021. Das Statistische 
Landesamt Baden-Württemberg bittet hierfür alle ausgewählten 
Haushalte um Unterstützung bei der Durchführung der größten 
jährlichen Haushaltserhebung in Deutschland. Über das ganze Jahr 
2021 hinweg werden in mehr als 900 Gemeinden rund 55 000 in 
einer Stichprobe ausgewählte Haushalte in Baden-Württemberg zu 

ihren Lebensverhältnissen befragt. Dies sind rund 1 % der insge-
samt rund 5,3 Millionen Haushalte im Südwesten. Das Statistische 
Landesamt wird bei der Durchführung des Mikrozensus durch  
Erhebungsbeauftragte unterstützt.
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine wichtige Informations-
quelle zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen. 
Dabei geht es beispielsweise um Fragestellungen in welchen  
Familienkonstellationen Menschen leben, welche Bildungsab- 
schlüsse von der Bevölkerung erworben wurden oder um Belange, 
welche die Gesundheit der Menschen betreffen.
Was ist der Mikrozensus?
Der Mikrozensus ist eine amtliche Haushaltsbefragung bei jähr-
lich 1 % der Haushalte. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für 
politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen von Bund 
und Ländern. Sie stehen auch der Wissenschaft, der Presse und 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Über  
1 000 Haushalte werden pro Woche befragt. Die Angaben beziehen 
sich dann jeweils auf eine vorab bestimmte feste Berichtswoche. 
Die erteilten Auskünfte der Haushalte sind die Grundlage für 
Meldungen wie „Abhängigkeit der Frauen von den Einkünften der 
Angehörigen gesunken“ und „Die meisten Zuwanderungen nach 
Baden-Württemberg erfolgen aus EU-28-Staaten“.
Für den Mikrozensus sind dabei die Auskünfte von Menschen im 
Rentenalter, von Studierenden sowie von Erwerbslosen genauso 
wichtig wie die Angaben von Angestellten oder Selbstständigen. 
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die wirtschaftliche und 
soziale Veränderungen auslöst, ist der Mikrozensus von Bedeu-
tung. Die Auskünfte der auskunftspflichtigen Haushalte helfen, 
die aktuelle Lage der Bevölkerung in Baden-Württemberg abzu-
bilden. Durch die Teilnahme am Mikrozensus tragen die Haushalte 
beispielsweise dazu bei, zu ermitteln, welche Auswirkungen die 
Pandemie selbst sowie die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung auf 
die Erwerbstätigkeit sowie das Einkommen der unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen in Baden-Württemberg haben.
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage der Bevölkerung sowie den seit 1968 erhobenen Fragen 
der EU-weit durchgeführten Erhebung zur Arbeitsmarktbeteili-
gung werden seit 2020 zusätzlich Fragen der ebenfalls EU-weit 
durchgeführten Befragung zu Einkommen und Lebensbedingungen  
(englisch: Statistics on Income and Living Conditions, SILC) gestellt. 
Ab dem Jahr 2021 wird das Frageprogramm des Mikrozensus um 
die ebenfalls EU-weit durchgeführte Erhebung zur Internetnutzung 
in privaten Haushalten (IKT) ergänzt.
Wer wird für die Erhebung ausgewählt?
In einem mathematischen Zufallsverfahren werden zunächst Ge-
bäude bzw. Gebäudeteile gezogen. Für die Ermittlung der Namen 
der Haushalte in den Gebäuden setzt das Statistische Landesamt 
vor Ort auch Erhebungsbeauftragte ein. Die Erhebungsbeauftrag-
ten können sich bei der Namensermittlung mittels eines Ausweises 
als Beauftragte des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 
ausweisen. Für die zufällig ausgewählten Haushalte besteht Aus-
kunftspflicht. Sie werden innerhalb von maximal fünf aufeinander 
folgenden Jahren bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus be-
fragt.
Wie läuft die Befragung ab?
Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten ein Anschreiben des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs vor. Darin sind 
meist die Zugangsdaten für die Meldung über das Internet ent- 
halten. Alternativ wird das Schreiben von einem Erhebungsbeauf-
tragten versandt oder eingeworfen und enthält die Bitte, mit die-
sem Kontakt für ein Interview am Telefon aufzunehmen. Aufgrund 
der Corona-Pandemie können Interviews vor Ort mit den Er-
hebungsbeauftragten, wie bis 2020 üblich, aktuell nicht stattfinden. 
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Die Auskünfte können für alle Haushaltsmitglieder von einer voll-
jährigen Person erteilt werden.
Die Durchführung der Befragung mit unseren Erhebungsbeauf-
tragten ist für die Haushalte die einfachste und zeitsparendste 
Form der Auskunftserteilung. Alternativ haben diese auch die 
Möglichkeit, den Fragebogen via Onlineformular oder in Papier-
form selbst auszufüllen. Vor allem für Auskunftspflichtige, die keinen 
Zugang zum Internet haben, bietet das Statistische Landesamt auch  
Telefoninterviews mit Mitarbeitenden des Amtes an.
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung 
und dem Datenschutz und werden weder an Dritte weiter- 
gegeben noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prüfung der Daten 
im Statistischen Landesamt werden die Erhebungsmerkmale ge-
trennt von den personenbezogenen Hilfsmerkmalen gespeichert. 
Im weiteren Verlauf werden die Daten anonymisiert und zu aggre-
gierten Landes- und Regionalergebnissen weiterverarbeitet.

Familienpflege der 
Diakoniestation Eppingen
Hier finden Sie Hilfe bei der Kinderbetreuung 
und dem Haushalt, wenn die Mama wegen Krankheit oder Kur 
ausfällt.
Informationen unter Tel. 07262/2523021, Frau Liehs.

Nachbarschaftshilfe der 
Kirchlichen Sozialstation
Hilfe für ältere, kranke, einsame und behinderte 
Menschen und für pflegende Angehörige. Haushaltsführung und 
Betreuung nach individueller Absprache.
Ansprechpartnerin: Frau Paulig, Tel. 07262/2523020.

Beratungsstelle für ältere, hilfe- 
und pflegebedürftige Menschen
Für Eppingen, Gemmingen und Ittlingen
Kostenlose Information, Auskunft und Vermittlung rund um die 
Pflege zuhause.
Ansprechpartnerin: Christa Seiter, Tel. 07262/2523022.

Haus der Familie Heilbronn
Das Haus der Familie startet mit neuen Live-Online- 
Angeboten ins Jahr! 
Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen sind alle Kurs-
termine von laufenden Präsenzkursen bis auf weiteres abgesagt. 
Unsere Live-Online-Angebote sowie Telefonberatungen können 
wie bisher weiter stattfinden. Ab dem 11. Januar 2021 starten 
wir außerdem mit weiteren Live-Online-Angeboten ins neue 
Jahr. Unser Frühjahrsprogramm 2021 ist online und bietet eine  
Vielzahl an Präsenzangeboten, für die Sie sich bereits jetzt anmelden  
können und mit denen wir durchstarten, sobald dies wieder  
möglich ist. Die gedruckten Programme liegen ab Anfang Februar 
2021 an den bekannten Auslagestellen für Sie bereit. 
Auf unserer Homepage www.hdf-hn.de können Sie sich jederzeit 
anmelden und erhalten immer den aktuellen Informationsstand zu 
unserem Kursbetrieb. 
Ab dem 11. Januar 2021 sind wir aus unserer Winterpause zurück 
und zu den regulären Bürozeiten unter Tel. 07131/27692-30 für 
Sie da. 

Bildung & ErziEhung

Gustav-von-Schmoller-Schule
Informationstag der Gustav-von-Schmoller-Schule am 
Samstag, 06.02.2021
Ihr habt den Realschulabschluss bald in der Tasche? Was 
kommt jetzt?
Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife können am Berufs-
kolleg Wirtschaftsinformatik den Abschluss der Fachhoch-
schulreife mit Zugang zu Hochschulen oder Dualen Hochschulen 
anstreben.
Außerdem besteht für diese und für Gymnasiasten nach der  
9. oder 10. Klasse die Möglichkeit, ihre Schullaufbahn am drei-
jährigen Wirtschaftsgymnasium oder dessen internationalem 
Zweig mit dem Abitur oder dem internationalen Abitur abzu-
schließen.
Wir bieten Ihnen nach persönlicher Anmeldung auf unserer 
Homepage www.gvss.de folgende Informationsveranstaltungen:
– von 10.00  – 11.00 Uhr Wirtschaftsgymnasium (Abitur)
– von 10.00 – 11.00 Uhr Berufsfachschule Wirtschaft 
 (Mittlere Reife)
– von 11.00 – 12.00 Uhr Berufskolleg Wirtschaftsinformatik
 (Fachhochschulreife)
– von 12.00 – 13.00 Uhr Wirtschaftsgymnasium (Abitur)
– von 13.00 – 14.00 Uhr Berufskolleg Wirtschaftsinformatik 
 (Fachhochschulreife)
Zur Einhaltung der Corona-Regeln müssen wir die Teilnehmerzahl 
auf zwei Personen pro Haushalt beschränken. Sollten die Veran-
staltungen aufgrund einer strengeren Corona-Verordnung nicht 
stattfinden, erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.gvss.de 
alternative Informationswege.
Die Gustav-von-Schmoller-Schule finden Sie in Heilbronn in der 
Frankfurter Straße 63, Nähe Hauptbahnhof. Weitere Informationen 
sind auf unserer Homepage unter www.gvss.de zu finden.
Für das Schuljahr 2021/2022 gilt für die Anmeldung an Berufs- 
kollegs und beruflichen Gymnasien das zentrale Bewerberver-
fahren BewO, worüber ihr euch unter www.schule-in-bw.de/bewo 
informieren könnt.

Bereitschaftsdienste

Euro-Notruf: 112

Krankentransport: 19222
(ohne Vorwahl, mobil bitte Vorwahl hinzufügen)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Eppingen, -Adelshofen, -Elsenz, -Mühlbach, -Richen,  
-Rohrbach, Gemmingen, -Stebbach, Ittlingen, Kirchardt, 
-Berwangen, -Bockschaft, Massenbachhausen, Schwaigern, 
-Massenbach, -Stetten.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Sinsheim (am Krankenhaus Sins-
heim), Alte Waibstadter Str. 2, 74889 Sinsheim. Hotline: 116 117.
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Zu erreichen (Sprechzeiten):
Werktags: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils ab 
19.00 Uhr bis morgens 7.00 Uhr sowie Mittwoch nachmittags ab 
13.00 Uhr.
An Feiertagen: Den kompletten Feiertag, bis zum nächsten Tag  
7.00 Uhr.

Kinderärztlicher Notfalldienst
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8.00 Uhr bis  
22.00 Uhr in der Kinderklinik Heilbronn, Am Gesundbrunnen  
(Tel. 116 117).

Zahnärztlicher Notdienst
Notfalldienstansage von Samstag, 8.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, 
und an Feiertagen von 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetags unter 
Telefon: 0711/78 777 12.

Unfallrettungsdienst, Krankentransporte 
an Wochenenden
Rettungsleitstelle Tel. 19222 (ohne Vorwahl).

Bereitschaftsdienst 
der Sozialstationen

KR
ANKENPFLEGE

G

emmingen + Stebbach e.V

.

Krankenpflege Gemmingen + Stebbach e. V., 
Tel. 1472.
Sprechzeiten der Pflegedienstleitung (persönlich oder telefonisch):
Montag bis Freitag von 8.00 – 11.00 Uhr im Büro in Stebbach,  
Dorfplatz 1, Rathausgebäude, Homepage: www.krankenpflege- 
gemmingen.de, E-Mail: kpvgest@t-online.de
IAV-Stelle (Kostenlose Beratung), Tel. 07262/2523022.

Notdienst der Apotheken
14.01. Brunnen-Apotheke Leingarten, Heilbronner Str. 60, 

74211 Leingarten (Großgartach), Tel. 07131/90670 
Markgrafen-Apotheke Kraichtal, Untere Hofstadt 1, 
76703 Kraichtal (Münzesheim), Tel. 07260/8811 

15.01. Burg-Apotheke Sulzfeld, Gartenstr. 12, 
 75056 Sulzfeld, Tel. 07269/292 
16.01. Schäfer-Apotheke Eppingen, Brettener Str. 34, 
 75031 Eppingen, Tel. 07262/4393 
17.01. Kraichtal-Apotheke Menzingen, Bahnhofstr. 26, 
 76703 Kraichtal (Menzingen), Tel. 07250/7024 

Leintal-Apotheke, Eppinger Str. 20, 
 74211 Leingarten, Tel. 07131/902090 
18.01. Hubertus-Apotheke Kürnbach, Kronenstr. 7, 
 75057 Kürnbach, Tel. 07258/92376 
19.01. Stromberg-Apotheke Zaberfeld, Weilerer Str. 6, 
 74374 Zaberfeld, Tel. 07046/930123 
20.01. Rosen-Apotheke Eppingen, Brettener Str. 36, 
 75031 Eppingen, Tel. 07262/1858 

Tierärzte
Tierarzt Thomas Schäfer, Eppingen, Tel. 07262/8441.
Kleintierpraxis Eppingen, Dr. Neu-Thiemann und Ziegler, 
Tel. 07262/6100400.
Tierärztl. Gemeinschaftspraxis Dres. Fink, Sinsheim, 
Tel. 07261/13595.

Beratungsstelle für Familie und Jugend
Wir bieten Eltern, Jugendlichen und Kindern Beratung und Unter-
stützung an. Im Gespräch überlegen wir mit Ihnen gemeinsam 
Lösungen und Möglichkeiten der Veränderung bei Fragen der Erzie-
hung und Entwicklung der Kinder sowie bei Fragen der Gestaltung 
des Familienlebens.
Die Beratung findet mittwochs vierzehntägig im Alten Rat-
haus in Gemmingen, Schwaigerner Str. 9 statt. Beraten wird Sie  
Diplom-Psychologe Markus Haselmann.
Terminvereinbarungen sind erforderlich unter Telefon-
nummer 07131/994-338.

Allgemeiner Sozialer Dienst 
des Landratsamtes Heilbronn
Offene Sprechstunde in Gemmingen findet vorerst nicht mehr 
statt!
Fragen und Probleme innerhalb der Familie? 
Frau Wildt, Bezirkssozialarbeiterin des Jugendamtes des Landrats-
amtes Heilbronn bietet Eltern, Kindern und Jugendlichen Beratung 
und Unterstützung an. 
Terminvereinbarungen und Beratung sind dennoch möglich unter 
Tel. 07131/ 994-7349 oder unter: L.Wildt@Landratsamt-Heilbronn.
de. 

Familien- und Betriebshilfe
Pro Care e. V. Partner für Haushalt, Familie und Betrieb e. V.,  
Tel. 07261/925411.
(Vermittelt in Notsituationen Familien- oder Dorfhelferinnen und 
ldw. Betriebshelfer.)

Suchtkrankenhilfe Schwaigern
Tel. 07138/9861068

Notruf pro Familia: 07131/930090
Beratung – Information – Prävention bei sexueller Gewalt.

Frauen helfen Frauen e.V., Heilbronn
Autonomes Frauenhaus und Beratungsstelle
Hilfe für psychisch und physisch misshandelte Frauen und ihre  
Kinder, Tel. 07131/507853, E-Mail: frauenhaus@versanet.de

Haus am Rathausplatz
Bürgerturmplatz 2, Gemmingen
Tel. 07267/961960
Stationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen.
Aufnahme auch an Wochenenden und nach Absprache.

Telefonseelsorge
Tel. 0800/11 10 111

Lichtblick – TAK 
für TrAuernde Kinder, Jugendliche und deren Familien
Tel. 0700/11 22 44 77 (12 Cent pro Min.)
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Kirchlich Ambulanter Hospizdienst 
Kraichgau
Wir begleiten schwerstkranke oder sterbende Menschen und 
ihnen Nahestehende, unabhängig von ihrer Konfession und Welt-
anschauung zu Hause, im Pflegeheim oder im Krankenhaus für die 
Regionen Sinsheim – Eppingen – Bad Rappenau/Bad Wimpfen.
Kontakt:  
www.kirchlicherhospizdienstkraichgau.de
Einsatzleitung: Tel. 07262/2523022, Mobil 0175/1932221. 
Träger des Hospizdienstes sind die Kirchlichen Sozialstationen, 
Diakonisches Werk, Caritasverband sowie Evangelischer Kirchen-
bezirk Kraichgau und Katholisches Dekanat Kraichgau.

Kirchliche NachrichteN

Evangelische Kirchengemeinde 
Gemmingen + Stebbach
Gemmingen
So. 7.01. 09.30 Uhr Gottesdienst, ev. Kirche Gemmingen
  Opfer und Kollekte: Eigene Gemeinde
Mi. 20.01. 16.30 Uhr Konfi-Unterricht online
Stebbach
So. 17.01. 10.40 Uhr Gottesdienst, ev. Kirche Stebbach
  Opfer und Kollekte: Eigene Gemeinde
Mi. 20.01. 16.30 Uhr Konfi-Unterricht online
Beide Gemeinden:
Unsere Gottesdienste finden nach einem Schutzkonzept 
statt
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten der Kirchen- 
gemeinden Gemmingen und Stebbach. Die Gottesdienste finden 
nach einem Schutzkonzept statt, bitte bringen Sie eine Maske mit 
und beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln. Zur Dokumen-
tation werden Ihre Kontaktdaten erfasst, diese werden von uns  
4 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Gesang ist der-
zeit leider nicht möglich, da sich dadurch Viren verbreiten könnten. 
Das eigene Gesangbuch kann mitgebracht werden, allerdings nur 
zum Mitlesen. Der Gottesdienst ist etwas kürzer als normaler-
weise. 
Stebbach:
Rückblick Heiligabend 2020 
Wir feierten unseren Gottesdienst unterm Sternenhim-
mel vor der Kirche in Stebbach. Jeder Besucher bekam eine  
Kerze, um die Dunkelheit zu erleuchteten und den Platz vor der 
Kirche in ein zauberhaftes Licht zu tauchten. 

   Bild 5 cm
 Datei einfügen: gottesdienstheiligabend_1_20210111.jpg

Pfarrer Hirsch sprach mit seiner Predigt genau die Sorgen und 
Ängste an, die die Menschen in dieser Corona-Zeit bewegten. Die 
Kirche war hell erleuchtet und Weihnachtslieder erklangen über 
den ganzen Ort.
Bastelaktion Weihnachtsschmuck

Alle Kinder durften sich im  
Advent bei der Bastelaktion 
„Weihnachtsschmuck für unse-
ren Stebbacher Weihnachts-
baum“, der erstmals vor unserer 
Kirche aufgestellt wurde, betei-
ligen. 
An Heiligabend erstrahlte der 
Weihnachtsbaum in seiner vol-
len Pracht vor unserer Kirche 
und an seinen Zweigen baumelte  
glitzernd der von den Kindern 
selbst gebastelte Christbaum-
schmuck. 
Vielen Dank an alle, die mit- 
gebastelt haben.

Trost und Gespräch:
Wenn Sie mit jemandem sprechen möchten oder Trost brauchen, 
steht Ihnen Pfarrerin Schnigula-Mörgenthaler jederzeit gerne für 
ein Gespräch zur Verfügung.
Hilfe beim Einkaufen:
Ältere und gebrechliche Menschen, die Hilfe beim Einkaufen  
benötigen, können sich an das Pfarramt wenden.
Bürozeiten Sekretärin Bettina Erath
Di. 09.00 – 12.00 Uhr, Do. 16.00 – 19.00 Uhr
Telefon: 07267/515, Mail: pfarramt.gemmingen@t-online.de
Das Pfarrbüro ist ohne vorherige Anmeldung nicht mehr für Besucher 
geöffnet! Bitte nehmen Sie telefonisch oder per Mail Kontakt zu uns auf 
und vereinbaren Sie einen Termin.
Homepage der Kirchengemeinden
Die Kirchengemeinden Gemmingen und Stebbach präsentieren 
sich auf der Homepage unter www.eki-ge-st.de.
Aktuelle Informationen, Termine, Kreise und Gruppen ... erfahren 
Sie mehr.
Besuchen Sie unsere Homepage.

Kath. Pfarrgemeinde Eppingen,
St. Marien Gemmingen
Pfarramt Eppingen: Kirchgasse 8, Tel. 07262/2219, Fax 1894, 
E-Mail: pfarrbuero@kath-eppingen.de
Öffnungszeiten: Dienstag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 8 – 11 Uhr, 
Donnerstag 15 – 18 Uhr
Außenstelle Richen: Ittlinger Str. 57, Tel. 07262/2267, Fax 2367
Öffnungszeiten: Donnerstag 10 – 12 Uhr
Pfarrer Manfred Tschacher, Kirchgasse 14, Tel. 07262/206149
E-Mail: pfarrer.tschacher@kath-eppingen.de
Pastoralreferentin Katharina Barth-Duran, Tel. 07262/207079
E-Mail: pastoralreferentin.barth-duran@kath-eppingen.de
Gemeindereferentin Ulrike Weith, Tel. 07262/4707
E-Mail: gemeindereferentin.weith@kath-eppingen.de
Diakon Peter-Michael Jahn, Tel. 07262/610915
E-Mail: diakon.jahn@kath-eppingen.de
Besuchen Sie uns im Internet unter: www.kath-eppingen.de. 
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Gottesdienstordnung
Freitag, 15.1.
18.00 Uhr Eucharistiefeier, Eppingen
Samstag, 16.1.
18.30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend, Richen
Sonntag, 17.1.
09.00 Uhr Eucharistiefeier, Rohrbach
10.30 Uhr Eucharistiefeier, Eppingen
Dienstag, 19.1.
18.30 Uhr Eucharistiefeier, Ittlingen
Mittwoch, 20.1.
09.00 Uhr Eucharistiefeier, Eppingen
17.30 Uhr Rosenkranz, Gemmingen
Donnerstag, 21.1.
17.30 Uhr Rosenkranz, Rohrbach 
18.00 Uhr Eucharistiefeier, Rohrbach
Jahresrückblick 2020 
Zusammengestellt von Pfarrer Manfred Tschacher

Durch die Corona-Pandemie war 
das vergangene Jahr ein ganz  
besonderes Jahr, mit vielen  
Umstellungen und Herausforde-
rungen. Wir erlebten ein Jahr, 
das vielen Menschen größten 
Kummer und große Sorgen und 
Ängste brachte. Es brauchte 
in allen Gemeinden engagierte  
Gemeindemitglieder, die sich 

dafür einsetzten, dass Gemeindeleben vor Ort weiterhin ermög-
licht wurde. Ihnen allen möchten wir ganz herzlich danken.
Am Anfang des Jahres war Corona noch in weiter Ferne. Von 
den Sternsingern/innen in den einzelnen Gemeinden konnten für 
Kindersozialprojekte über 32.634, 07 € gesammelt werden: in 
Gemmingen: über 9.500 €, in Eppingen: über 7.700 €, in Rohrbach: 
über 5.100 €, in Mühlbach: über 3.800 €, in Ittlingen: über 3.600 €, 
in Richen: über 2.100 € und in Adelshofen: 485 €. 
Am Sonntag, 9. Februar, fand wieder unter Leitung von Gemeinde-
referentin Ulrike Weith der Familientag „Church + Explorer“ mit 
den Erstkommunionkindern zentral in Eppingen statt. Eltern und 
Kinder konnten im Anschluss an den Gottesdienst Kirche, Sakristei, 
Orgel, Ministrantenraum und das Museum erkunden. 
Seit März hat leider die Corona-Pandemie uns im Griff. Es erfolgte 
der Lock-Down. Die öffentlichen Gottesdienste wurden einge-
stellt. Die PGR-Wahl wurde vom 22. März auf den 5. April, Palm-
sonntag, verschoben und konnte nur über Online und Briefwahl 
stattfinden. Seit der Karwoche bis zu den Sommerferien haben die 
Pfarrgemeinderäte Fabian Knies und Manuel Ebert die in Eppin-
gen gehaltenen Sonntagsgottesdienste gestreamt. Für die Kirchen 
wurden verschiedene Hausgottesdienstvorlagen von Frau Michaela 
Sandhöfner und Frau Melanie Geier vorbereitet.
Seit 17. Mai sind wieder öffentliche Gottesdienste in allen Kirchen. 
Zuvor musste ein Hygienekonzept umgesetzt werden. Da Gemein-
degesang nicht möglich ist, bildeten sich aus den Kirchenchören 
Scholen bzw. stellen sich Sänger/innen zur Verfügung. Auch wurde 
nun ein Empfangsteam benötigt. Für die Mesner/innen bedeutet 
die ständige Desinfektion der Bänke ebenfalls ein Mehraufwand. 
Auch im Pfarrbüro entstanden durch die Hygienemaßnahmen und 
das Anmeldeverfahren neue Aufgaben. Allen, die sich hier engagiert 
haben und sich weiterhin engagieren, ein herzliches Dankeschön. 
Auch wurde Nachbarschaftshilfe angeboten, was jedoch nicht groß 
angefragt wurde. Die Kommunion- und Firmvorbereitung erfolgte 
durch Frau Gemeindereferentin Ulrike Weith über Mail-Kontakt. 
Der Wallfahrtsgottesdienst anlässlich des 1300. Todestages der 

hl. Ottilia wurde als Familiengottesdienst vom Familiengottes-
dienstteam Eppingen in der Stadtpfarrkirche am 24. Mai gestaltet 
und gestreamt. Das gemeinsame Fronleichnamsfest der Kirchen-
gemeinde wurde in Rohrbach in der Dreschhalle entsprechend 
den Corona-Vorgaben begangen. Die konstituierende Sitzung 
des Pfarrgemeinderates fand am 17. Juni in der Stadtpfarrkirche 
in Eppingen statt. Dem Vorstand gehören an: Herr Otto Held, 
PGR-Vorsitzender, Frau Mechthild Färber, stellv. PGR- Vorsitzende, 
Herr Gerald Schreyer, Protokollant, Herr Fabian Knies und Pfarrer 
Manfred Tschacher. 
Am 20. September konnte Domkapitular Torsten Weil aus Freiburg 
die Einweihung des neuen Gemeindehauses Speyrer Pfarrhof in 
Eppingen vornehmen. Hier ist in gelungener Synthese von alt und 
neu ein schmucker Begegnungsort für die Gemeinde direkt neben 
der Kirche entstanden. Im September hat auch Herr Diakon Albert 
Lachnit aus Mannheim seinen Dienst in unserer Kirchengemeinde 
für die Gartenschau aufgenommen. Im September wurden von 
Pfarrer Manfred Tschacher die Firmungen in unserer Kirchen-
gemeinde gespendet und im Oktober waren die Erstkommunion-
feiern dran. 
Im vergangenen Jahr wurden 17 Kinder in unserer Kirchen-
gemeinde getauft, 42 Kinder gingen zur Erstkommunion und  
56 Jugendliche wurden gefirmt. Es fand eine Trauung statt. Es gab 
65 Bestattungen und 61 Personen sind aus der Kirche ausgetreten. 
Als Antwort auf die Corona-Krise fordert Papst Franziskus eine 
weltweite Kultur der Achtsamkeit. Es geht um die Förderung der 
Würde jeder menschlichen Person, um die Solidarität mit den 
Armen und Schutzlosen, um das Gemeinwohl, und auch um die 
Bewahrung der Schöpfung. 
Ich wünsche mir für das neue Jahr 2021, dass wir da ein Stück 
weiterkommen.
Tannenbaumspende für die kath. Kirche

Das Gemeindeteam der kath. 
Pfarrgemeinde St. Marien  
Gemmingen möchte sich ganz 
herzlich bei Familie Csaszar aus 
Stebbach für die Spende des  
Tannenbaumes bedanken, der 
die Besucher der katholischen  
Kirche über Weihnachten und 
auch jetzt noch erfreut. 
ABSAGE Tannenbaumak-
tion 2021 
Leider muss die für 16. Januar 2021 
geplante Tannenbaumaktion in 
Gemmingen und Stebbach ausfal-
len. Das Landratsamt Heilbronn 
hat uns und allen sammelnden  
Vereinen und Organisationen im 
Landkreis Heilbronn, kurz vor 
Weihnachten leider schriftlich 
ein Verbot für die Durchführung 

einer Sammlung erteilt. 
Als Begründung wird aufgeführt, dass die Ausgangssperre tagsüber 

eine Sammlung unmöglich macht.
„Nach § 1c Abs. CoronaVO herrscht von 05.00 
bis 20.00 Uhr eine Ausgangssperre. In dieser Zeit 
ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung nur 
aus triftigem Grund erlaubt. Triftige Gründe sind  
beispielhaft aufgeführt. Weihnachtsbaumsammel- 
aktionen sind weder direkt erwähnt, noch lassen sie 

sich in den Kontext dieser Beispiele rücken. 
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Daher ist das Verlassen der Wohnung zum Zwecke von Weih-
nachtsbaumsammlungen NICHT gestattet.“
Die ausgedienten Tannenbäume können eigenständig entweder 
beim Häckselplatz in Gemmingen oder kleingeschnitten über die 
Biotonne entsorgt werden.
Wir hoffen in 2022 wieder wie geplant eine Tannenbaumaktion 
durchführen zu können! 

Evangelisch Freikirchliche 
Gemeinde
Termine:
Live-Übertragung vom Gottesdienst: 17. Januar 10 Uhr
Leitung: Hans Wagner-Keiner, Predigt: Jonathan Kreß
auf: www.efg-gemmingen.de
Bis auf Weiteres sind alle Veranstaltungen abgesagt.
Gemeindereferent: Sabino Bürgin, Tel. 07267/5169666;
sabino.buergin@efg-gemmingen.de.
Gedanke der Woche:
Ich wünsche alen ein guttes neues Jahr!
Na so was! Haben die denn keinen Korrekturleser oder we-
nigstens die Rechtschreibkorrektur des Computers? Gleich zwei 
Fehler in einem Satz!
Diese kleinen Fehler wurden bewusst gesetzt, weil sie uns etwas 
verdeutlichen sollen: Barmherzigkeit fängt im Kleinen an. Jeden Tag 
haben wir die Chance dazu, unseren Mitmenschen mit Barmherzig-
keit zu begegnen. Kein Gemecker mehr über das Schneckentempo 
des Autofahrers vor mir. Kein Geschrei wenn der volle Saftbecher 
am Mittagstisch umkippt. Und ein liebes Lächeln, wenn der Partner 
zu spät kommt. Wie wäre es, wenn Sie ab heute „Barmherzigkeits-
momente“ im Alltag sammeln?
Hanna Pissarczyk
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist!  (Die Bibel: Lukas 6,36)

Neuapostolische Kirche
Neuapostolische Kirchengemeinde Eppingen K.d.ö.R.
So. 17.01. 09.30 Uhr Gottesdienst
Mi. 20.01. 20.00 Uhr Kein Präsenzgottesdienst
Wir weisen darauf hin, dass die Präsenzgottesdienste 
auf Grund des Corona-Lockdowns kurzfristig abgesagt  
werden können.
Unter https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland werden 
sonntags und mittwochs Gottesdienste öffentlich ausgestrahlt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter https://www.
nak-bretten.de/eppingen und www.nak-sued.de.
Die Neuapostolische Kirche im Internet: www.nak-bretten.de.

Vereinsmitteilungen

SV Gemmingen 1920 e.V.
Jahreshauptversammlung – ABSAGE -
Die Auswirkungen der Corona Pandemie lassen 
dem SV Gemmingen keine andere Wahl als die für Freitag, 29. Janu-
ar 2021 geplante Jahreshauptversammlung abzusagen.
Die ausgefallenen Neuwahlen stellen aufgrund der neuen  
COVID-19 Gesetzgebung kein Problem dar, da gemäß § 5 Abs. 1 ein 
Vorstandsmitglied eines Vereins auch nach Ablauf seiner Amtszeit 
bis zu einer Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers 

im Amt bleibt. Somit bleibt der SV Gemmingen auch in der jetzigen 
Situation nicht ohne Führung und bleibt handlungsfähig.
www.sv-gemmingen.de.

TC Gemmingen
Verlängerung Lockdown
Seit letzter Woche ist nun klar, der deutschland-
weite Lockdown geht noch bis mindestens 31.01. Somit bleibt 
unsere Tennishalle, wie auch unsere beiden Kegelbahnen leider 
weiterhin geschlossen. Wir hoffen sehr, dass diese erneute Maßnah-
me nun den gewünschten Erfolg bringt und wir im Februar wieder 
in einen einigermaßen normalen Betrieb wechseln können. Unser 
Clubheimrestaurant „Leckerbissen“ mit Wirt Murat & Team hofft 
das natürlich ebenso. 
Termine
26.02. 19.30 Uhr Mitgliederversammlung (live oder online)
Clubheimrestaurant
Das Clubheimrestaurant „Leckerbissen“ bietet Speisen zum Ab-
holen an. Es darf gerne jeder selbst Behältnisse zum Transportieren 
mitbringen, es stehen aber auch Einwegverpackungen zur Verfü-
gung. Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag 17 – 19 Uhr, Sonntag 
11.30 – 17 Uhr, Montag Ruhetag. www.tcgemmingen.de.

Gymnastikverein
Liebe Mitglieder des Gymnastikvereins,
seit November sind unsere Gymnastikstunden 
bereits zum zweiten Mal stillgelegt. Die Corona-Auswirkungen 
haben fast unser ganzes Jahresprogramm 2020 durcheinander- 
gewirbelt und ob unsere Termine 2021 stattfinden können, 
hängt von der Entwicklung der Corona-Krise ab. Die sportliche  
Betätigung sowie der anschließende Kontakt untereinander, zeich-
net unser harmonisches Vereinsleben aus. Deshalb ist diese soziale 
Isolation für viele von uns nicht einfach. Doch wir schauen opti-
mistisch in die Zukunft und hoffen, dass sich die Lage baldmöglichst 
entspannt und alle gesund bleiben. Das ist unser Wunsch für 2021. 
Euer Vorstandsteam

DLRG Ortsgruppe Gemmingen
Erste digitale Vorstandssitzung der DLRG 
Gemmingen
Wie viele andere Bereiche des Lebens zwingt die Coronapandemie 
auch die Vereine dazu, sich auf neue Wege zu begeben.
So tagte der DLRG-Vorstand letzte Woche zum ersten Mal in rein 
digitaler Form. 
Obwohl Planungen für 2021 weiterhin schwer fallen, musste doch 
über die anstehenden Wahlen bei der kommenden Jahreshaupt- 
versammlung gesprochen werden.
Einige der langjährigen Vorstandsmitglieder werden aus ihrem Amt 
ausschieden und es müssen Nachfolger gesucht werden. Vorstand 
Gerd Bestenlehner bedauert das Ausscheiden der Kameraden, 
zeigte aber auch Verständnis, da die Vorstandsarbeit in den letzten 
Jahren deutlich zeitaufwändiger wurde.
Wann und ob man mit den DLRG-Kids wieder ins Training ein-
steigen kann, bleibt abzuwarten. Die Trainer machten aber deutlich, 
dass sie, sobald die Vorgaben der Stadt es wieder zulassen, auch 
wieder mit dem Training beginnen werden.
Am Ende war man sich einig, dass diese Art der Sitzung zwar ein 
Treffen in Präsenz nicht ersetzen kann, aber doch eine gute Alter-
native darstellt.
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KKS Stebbach
Verspätete Neujahrsgrüße
Wir hoffen, Ihr seid alle gut ins neue Jahr  
gestartet und wünschen euch, für all Eure Vorha-
ben, privat wie auch sportlich, im neuen Jahr 2021 viel Erfolg. Wir 
sind zuversichtlich, dass im Laufe des Jahres unser Sportbetrieb 
wieder mehr und mehr zu dem werden kann, was wir jahrzehnte-
lang als Selbstverständlichkeit empfunden haben. Wir schaffen das 
gemeinsam, und werden unser Bestes geben, um den Sportbetrieb 
so gut wie möglich auch unter Einschränkungen aufrechterhalten 
zu können.
Sportbetrieb im Januar 2021
Derzeit ist der Individualtrainingsbetrieb auch nach den neuen  
Länderverordnungen, die ab dem 8.1.2021 gültig sind, wieder mög-
lich. Da die Öffnung ausschließlich mit enormen Einschränkungen  
möglich ist, haben wir unter anderem die Trainingszeiten anpassen 
müssen. Wie auch schon im Frühjahr ist eine Anmeldung zum 
Training erforderlich. Diese wird erneut über ein Online-Formular 
durchgeführt, die zur Verfügung stehenden Trainingszeiten können 
diesem entnommen werden. Eine Anmeldung ist jeweils nur für 
die aktuelle Woche möglich. Den Link zur Anmeldung findet Ihr in 
der E-Mail vom 2. Dezember 2020, als wir diesen Service zuletzt 
angeboten haben. Ohne eine Anmeldung ist kein Training möglich. 
Die Anmeldung muss für alle Abteilungen des KKS über das in der 
E-Mail verlinkte Formular erfolgen. Nur so können wir die Ein-
haltung des erstellten Hygienekonzepts sicherstellen. Alle Details 
könnt Ihr der E-Mail entnehmen, sowie im Online-Formular nach-
lesen.
Allgemeine Hinweise:
–  Die 25/50 und 100 m Stände werden vom Vorstand rechtzeitig 

auf- und abgeschlossen.
–  Die Schieß- und Bogenhalle ist gesperrt – es sind lediglich die 

Outdoor-Teile der Sportanlage geöffnet.
–  Die Schießbücher liegen auf den jeweiligen Ständen/in der  

Halle. Eine Eintragung jedes Schützen mit Beginn und Ende seines  
Trainings ist zwingend erforderlich.

–  Die gesamte Anlage wird 24 Stunden mit Bild und Ton über-
wacht. Näheres hierzu im Online-Formular.

Die Einhaltung der Regeln ist zwingend erforderlich, um den  
Individualtrainingsbetrieb aufrecht erhalten zu können, daher sind 
wir hier auf eure Unterstützung angewiesen. 
Hinweise für die eingeteilten Aufsichten: Eure Anwesenheit ist während 
des Individualtrainingsbetrieb nicht erforderlich. Aufgrund der Personen-
beschränkung ist dies nicht möglich. Ihr bekommt wie auch im Frühjahr 
eure Dienste entsprechend gutgeschrieben. Die Schützen auf dem 
25/50 und 100 m Stand sind für die Einhaltung der Vorschriften des 
Waffengesetzes selbst verantwortlich und müssen sich entsprechend 
selbst beaufsichtigen. Es können daher auch nur Trainingsslots an  
Schützen vergeben werden, die die Sachkunde für die Standaufsicht 
abgelegt haben. Sobald sich etwas ändern sollte, werden wir euch 
umgehend informieren.
Einzug der Mitgliedsbeiträge 2021
Die für 2021 fälligen Mitgliedsbeiträge werden in Kürze einge- 
zogen werden. Eine genaue Aufschlüsselung über den eingezogenen 
Betrag erhaltet Ihr auf der Beitragsrechnung. Mitglieder, die keine 
Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt haben, werden gebeten, den 
gemäß Beitragsrechnung fälligen Beitrag wie üblich innerhalb der 
angegebenen Frist zu überweisen.
Hauptversammlung 2021
Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Hauptversammlung  
verschoben wurde. Nach aktueller Planung findet die Haupt-
versammlung am Freitag, den 21. Mai 2021, statt. Wir sind 
zuversichtlich, dass wir zu diesem Termin die ordentliche Haupt-

versammlung in einem verantwortungsvollen Rahmen abhalten 
können. Die ordnungsgemäße Einladung wird rechtzeitig erfolgen. 
Bei weiteren Terminänderungen werdet Ihr ebenso rechtzeitig 
informiert.

DRK Ortsverein Gemmingen
Blutspendeaktion am 14. Januar in der 
Kraichgauhalle Gemmingen

Am Donnerstag, 14. Januar 2021, findet 
in der Kraichgauhalle in Gemmingen von 
14.30 bis 19.30 Uhr eine Blutspende- 
aktion statt. 

Der DRK Ortsverein Gemmingen und der DRK Blutspendedienst 
Baden-Württemberg – Hessen laden hierzu herzlich ein.
Leider ist der Termin aber bereits vollständig ausgebucht. 
Die derzeitigen Blutspendetermine sind so ausgelegt, dass für 
Spender, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter des DRK auf aus-
reichend große Abstände zwischen den anwesenden Personen 
geachtet wird und eine effektive Steuerung des Besucherstroms 
durch Einlassbeschränkungen möglich ist. Durch die vorherige An-
meldung ist zudem ein schnellerer Ablauf gewährleistet.
Weiter werden folgende Maßnahmen umgesetzt:
–  Auf allen Blutspendeterminen finden am Eingang Temperatur- 

messungen statt, um bereits von vornherein potenzielle Spen-
derinnen und Spender mit erhöhten Körpertemperaturen zu 
identifizieren.

–  Alle Besucher unserer Blutspendeaktionen werden mit einer 
Mund-Nase-Schutzmaske ausgestattet.

–  Wir versorgen alle Spendewilligen mit verschlossenen Speisen 
und Getränken.

Bitte vergessen Sie Ihren Blutspendeausweis sowie Ihren Personal-
ausweis nicht.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.blut- 
spende.de oder erhalten Sie bei der kostenlosen Spenderhotline 
0800 11 949 11.
Blutspendetermine sind von Ausgangsbeschränkung  
ausgenommen und finden weiterhin statt!
Wie Sie der aktuellen Medienberichterstattung entnehmen  
können, gelten für Baden-Württemberg verschärfte Ausgangs-
beschränkungen. Die Blutspende ist hiervon ausgenommen! Wir 
bitten Sie weiterhin Blut zu spenden. 
WICHTIG! Bitte halten Sie im Falle einer Kontrolle Ihre Reservie-
rungsbestätigung oder Ihren Blutspendeausweis bereit.
Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Unterstützung und Ihre 
Blutspende.
Sie sind von Covid-19 genesen und möchten schwer  
erkrankten Covid-19-Patienten helfen?
Bereits seit Frühjahr sucht der DRK-Blutspendedienst Plasma-
spender, die eine COVID-19-Erkrankung überstanden haben. Ziel 
dabei ist es die aufgrund einer COVID-19-Erkrankung gebildeten 
Antikörper an akut erkrankte COVID-19-Patienten weiterzugeben 
und somit den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen.
Für die Sicherstellung einer ausreichenden Verfügbarkeit von  
Rekonvaleszentenplasma bei den aktuell weiter steigenden  
Fallzahlen sucht der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg 
– Hessen dringend gesunde Freiwillige, die eine COVID-19-Erkran-
kung dokumentiert auskuriert haben.

  Grafikinwenigenschritten 2 cm



Amtsblatt Gemmingen Nr. 2   |   14.1.202115

Sollten Sie an der Spende von Rekonvaleszentenplasma Interesse 
haben, finden Sie alle weiteren Informationen unter: https://www.
blutspende.de/rkp/.
Kontakt:
Bereitschaftsleiter Simon Ebert, Handy: 01520/5201934, E-Mail: 
drk-gemmingen@gmx.de.

Belcanto-Chor Liederkranz 
Stebbach
www.belcantostebbach.de
Singspruch Nr. 53: Allein singen und allein dreschen ist eine lang-
weilige Arbeit.  (Sprichwort)
Der Belcanto Chor hat mit Betroffenheit zur Kenntnis genommen, 
dass Waldemar Meyer im Alter von 89 Jahren gestorben ist. 
Waldemar Meyer begann 1955 mit 24 Jahren im Liederkranz  
Stebbach im 2. Bass zu singen. Im Jahre 1973 wurde er Vizedirigent 
des Chores. 1998 wurde er für 25 Jahre Dienst als Vizedirigent 
geehrt. Im Jahre 2001 schied er als aktiver Sänger aus und wurde 
passives Mitglied. 2002 wurde er Ehrenvizedirigent des Chores. 
Auch als passives Mitglied half er, wenn Not am Mann war immer 
wieder aus, wofür ihm der Belcanto Chor dankbar war und ist. 
Wir verlieren mit ihm ein hoch geschätztes Mitglied und hilfreichen 
Förderer des Chores. Dankbar sind wir für sein langes fruchtbares 
Wirken im und für den Chor. Unsere Gedanken und unser Mit-
gefühl ist bei den trauernden Angehörigen von Waldemar Meyer.
Probentermine: 
Dienstag, 19. Januar, 18.30 Uhr – 20.00 Uhr bei Skype.
Termine:
Im Jahre 2021 haben wir, sofern es die Corona-Restriktionen  
erlauben, folgendes vor:
Samstag, 6. März: Jahreshauptversammlung im Stebbacher Club-
haus. Beginn 19.00 Uhr
Freitag, 3. April: Singen im Karfreitagsgottesdienst
Sa. 29./So. 30. Mai: Gartenschau Eppingen
Sonntag, 19. September: Kerwe
Sonntag, 10. Oktober: Apfelbesen
Sonntag, 14. November: Volkstrauertag
Sonntag, 19. Dezember: Weihnachtsmarkt in Stebbach
Samstag, 25. Dezember: Singen am 1. Weihnachtsfeiertag
Belcanto Kids

Leider können wir uns nach wie vor nicht zum 
Proben treffen. Sobald es möglich ist, melden wir 
uns bei euch.
Kontakt: Manuela Sillmann, Tel. 961211.

Young Voices Gemmingen
www.youngvoices-gemmingen.de
Young Voices e.V. – Pop/Gospel/
Musical-Chor
ausgezeichneter Konzertchor Jazz/Pop – a cappella –
Online-Chorproben 
Donnerstag: Altstimmen u. Soprane
Freitag: Tenöre u. Bässe
Die Zeiten für die jeweiligen Stimmen sind festgelegt. Wir arbeiten 
an unserem derzeitigen Chorprogramm weiter.

Parteien & Verbände
Für den inhalt der folgenden texte sind ausschließlich die Parteien  
und Verbände verantwortlich.

CDU-Gemeindeverband
Nachruf
Tief traurig mussten wir von Herrn Johann Siedl 
Abschied nehmen. Herr Siedl war ein sehr engagiertes und treues 
CDU Mitglied und viele Jahre als Gemeinderat tätig.
Der CDU Gemeindeverband verliert einen kompetenten und 
geschätzten Ratgeber sowie einen feinsinnigen Menschen, der 
politisch sehr interessiert war und sich stets für unseren CDU 
Gemeindeverband und die Gemeinde eingesetzt hat. 
Wir werden Herrn Johann Siedl stets ein ehrendes Andenken be-
wahren und wünschen seiner Familie viel Kraft und Gottes Segen.

FWV Gemmingen und Stebbach
Neujahrsgrüße und Online-Info-Treff 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von
Gemmingen und Stebbach,
die Freien Wähler Gemmingen und Stebbach mit ihren Gemeinde-
räten/innen Katja Weber, Anke Caparelli, Torsten Leyrer, Norbert 
Handlos und Dieter Barthruff wünschen Ihnen ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2021. 
Leider beginnt das neue Jahr wie das alte endete. Das Coronavirus 
zwingt uns weiterhin zu schmerzhaften Einschränkungen im priva-
ten und öffentlichen Leben. So dürfen wir Sie auch im Januar zu 
keinem öffentlichen Info-Treff einladen. Im vergangenen Jahr haben 
Ihre Gemeinderäte/innen der FWV die Arbeit unter Pandemie- 
bedingungen aber keineswegs reduziert, sondern die Beratungen 
zu den Gemeinderatssitzungen kurzerhand auf Online-Videochats 
umgestellt. Mit den dabei gesammelten Erfahrungen möchten wir 
uns jetzt wieder der Öffentlichkeit zuwenden und Sie gerne zur 
Beratung der Themen der nächsten Gemeinderatssitzung zum 
Videochat einladen. Dieser findet voraussichtlich am Mittwoch, 
27.01.21, ab 19.00 Uhr statt. Wer gerne dabei sein möchte, soll-
te sich rechtzeitig per Mail anmelden, am besten direkt über  
dbarthruff@web.de. Wir freuen uns, auf diese spannende Weise 
mit Ihnen in Kontakt zu kommen. 
Unten sehen Sie einen Screenshot aus unserer letzten Online-
sitzung.
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Alternative für Deutschland – AfD
Bürgerbüro Öffnungszeiten
Terminvereinbarungen unter Tel. 07131/598 3263 oder http://www.
afd.hn/Kontakt.
Weitere aktuelle Informationen aus Baden-Württemberg fin-
den Sie auf unserer Abgeordneten-Homepage: http://www.carola- 
wolle.de, https://www.thomas-palka.de https://www.rainer-podes-
wa.de
Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,
der Stadtverband Eppingen-Gemmingen-Ittlingen, sowie der Kreis-
verband Heilbronn, wünschen Ihnen einen guten Start in ein glück-
liches und erfolgreiches neues Jahr. Neben Gesundheit wünschen 
wir Ihnen ebenso, dass die massiven Einschränkungen unserer 
Grundrechte bald und dauerhaft ein Ende finden.
Insbesondere die letzten Monate waren leider bezeichnend für 
eine Politik ohne Hand und Fuß. Die Verletzung der Prinzipien 
wissenschaftlicher und ethischer Redlichkeit wurde derart weit  
getrieben, dass z.B. selbst bekannte Professoren die Nationale  
Akademie der Wissenschaften Leopoldina massiv kritisierten bzw. 
sogar verließen, weil deren Empfehlungen, wie die eines Lock-
downs, nicht wissenschaftlich zu rechtfertigen sind.
Umso mehr passt das Motto, unter das die AfD ihren Landtags-
wahlkampf gestellt hat: „Für Recht und Freiheit“. Lassen Sie 
uns daher versuchen das Jahr 2021 optimistisch anzugehen!
Mit den besten Segenswünschen für ein erfolgreiches und  
friedliches Jahr 2021!
Ihr Sprecher des Stadtverbandes Eppingen-Gemmingen-Ittlingen, 
Jürgen Koegel MBA und Ihr Landtagskandidat und Sprecher des 
Kreisverbandes Heilbronn, MdL Dr. Rainer Podeswa.
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